
Gemeinde 76327 Pfinztal  
Landkreis Karlsruhe  
 
 
 

 
Satzung  

zur Änderung der Satzung  
über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) 

der Gemeinde Pfinztal 
 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG),  
§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 
13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Pfinztal am 24.11.2020 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
§ 42 Abs. 3 (Höhe der Abwassergebühr) erhält folgende Fassung: 
 
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen  
 Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 38 Abs. 3), beträgt 

je m³ Abwasser 2,12 € 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
76327 Pfinztal, den 24.11.2020 
 
 
 
gez. Nicola Bodner 
Bürgermeisterin 


